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Beitragsordnung des MTV Burg/Dithmarschen e.V. 
 
 

I. Grundlage  
Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist die Satzung des Vereins. 
  
II. Solidaritätsprinzip  
Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das 
Beitragsaufkommen der Mitglieder.  
Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der 
Satzung grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann 
der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen gegenüber den Mitgliedern 
erbringen.  
 
III. Beiträge /Aufnahmeentgelte und Gebühren  
Die Höhe der einzelnen Beiträge ergibt sich aus dieser Beitragsordnung.  
Für Teilnehmer an Kursen (und dem Tanzkreis) des Vereins gelten gesonderte Gebühren, 
die nicht mit den Mitgliedsbeiträgen abgegolten sind. Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus 
dem Kursprogramm.  
 
IV. Mitgliedsdaten  
Mitglieder sind verpflichtet, Anschriften- und Kontenänderungen, sowie sonstige den Beitrag 
beeinflussende Tatsachen sind dem Verein unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Entstehen 
dem Verein durch die unterlassene Mitteilung Kosten, sind diese vom Mitglied zu tragen.  
 
V. Vereinseintritt  
Bei Vereinseintritt ist der volle Monatsbeitrag des Eintrittsmonats zu zahlen.  
 
VI. Kündigung  
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt durch eine Erklärung gegenüber dem Vorstand des 
Vereins. Die Kündigung kann auch per Email übermittelt werden. Die Kündigung wirkt nach 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Quartalsende.  
 
VII. Zahlung 
Alle Beiträge des Vereins sind auf das Beitragskonto des Vereins zu zahlen. Die 
Bankverbindung lautet: Sparkasse Westholstein, IBAN:DE58 2225 0020 0030 0078 32,    
BIC: NOLADE21WHO. Die Beiträge sind bei Rückbuchungen einschließlich der angefallenen 
Kosten bis zum Ende des Monats fällig. Bei Überschreitung des Ziels werden Mahngebühren 
erhoben. 
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Der Mitgliedsbeitrag wird als SEPA-Basis-Lastschrift unter Angabe der Gläubiger-
Identifikationsnummer des Vereins (DE09ZZZ00000570652) und der Mandatsreferenz-
nummer des Mitglieds zum 1. des zweiten Monats eines jeden Quartals (01.02., 01.05., 
01.08., 01.11.) abgebucht. Gebühren, die durch fehlende Deckung bzw. falsche Angaben 
entstehen, sind vom Mitglied zu tragen.  
Der Wechsel von einer Beitragsgruppe zur nächsten wird automatisch vollzogen. Mitglieder, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben und als Kind/Jugendlicher mit Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter Mitglied im Verein wurden, werden automatisch als volljährige 
Mitglieder übernommen. Falls sie weiterhin den ermäßigten Beitrag zahlen möchten 
(Schüler, Auszubildende, Studenten), ist vom Mitglied unaufgefordert ein Nachweis 
vorzulegen.  
 
VIII. Beschlussfassung und Bekanntgabe  
Die Beitragsordnung wurde vom Vorstand in seiner Sitzung am 12. Februar 2019 
beschlossen.  
Die Beitragsordnung wurde der Mitgliederversammlung am 21.02.2019 zur Kenntnis 
gegeben.  
Die Beitragsordnung wird auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 
 
Beiträge (monatlich):  
 
1.) Vereinsbeiträge  
Erwachsene  7,00 €  
Kinder, Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr  4,00 €  
Schüler, Auszubildende, Studenten (gegen 
Nachweis) bis zum 27. Lebensjahr              (b) 

4,00 €  

Familien                                                       (a) 9,50 €  
Ehrenmitglieder  0,00 €  
Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabe-Paket (BUT) können eingelöst werden.  
 
2.) Mahngebühren  5,00 €  

 
Wichtige Informationen  
(a) Familienbeiträge sind nur möglich mit dem Ehe- bzw. Lebenspartner und den 
direkten Familienangehörigen (eigenen Kindern); Alleinerziehenden mit Kindern 
 
(b) Schüler, Auszubildende, Studenten bei Vorlage einer Schul-, Ausbildungs-  
oder Immatrikulationsbescheinigung maximal bis zum 27. Lebensjahr  
 
Stand: März 2024 

 


